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 Vorlage Nr. 06/0163 
Federf. Stadtamt: Amt für Familie, Jugend und Soziales 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Ausländerbeirat Beigeordneter/Stadtkämmerer 

Hommel 

26.04.2006  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Das Wohnungsunternehmen Deutsche Annington Immobilien GmbH 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Das Wohnungsunternehmen Deutsche Annington Immobilien GmbH ist die größte Vermie-
terin Deutschlands mit einem Bestand von rund 230.000 Wohnungen. Speziell im Ruhrge-
biet ist sie nicht zuletzt durch die Übernahme der Viterra AG mit deren rd. 138.000 Woh-
nungen für viele Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zur neuen Vermieterin und An-
sprechpartnerin geworden. Zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund sind ebenfalls 
von diesen großen Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt betroffen und schauen der 
Entwicklung nicht ganz sorglos entgegen. Insofern wurde von Mitgliedern des Beirates 
angeregt, eine/n Vertreter/in der Gesellschaft zur Sitzung einzuladen, um sich über die 
Unternehmenspolitik informieren zu können. 
 
Fragen zur Mietpreisgestaltung, Verkauf von Wohnungsbeständen, speziellen Wohnpro-
grammen für ältere Menschen, Serviceleistungen etc. sollen von der/dem Vertreter/in in 
der Sitzung beantwortet werden. 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Ausländerbeirat nimmt den Bericht des Vertreters der Deutschen Annington zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I.V. 
 
 
 

Hommel 
        Beigeordneter/Stadtkämmerer 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


